
Begründung

Zum Bebauungsplan Nr. 144, Kennwort:
,,Goethestraße/Sch il lerstraße", der Stadt

Rheine

1, AnlassderPlanunglPlanerfordernis

Zur Sicherung und Entwicklung eines zukunftsfähigen Nahverversorgungszentrums
im Bereich der Salzbergener Straße wurden seitens der Stadt Rheine bereits seit
längerem Gespräche mit den maßgeblich Beteiligten geführt. Das Ergebnis dieser
Besprechungen soll durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 144 planungs-
rechtlich abgesichert werden.

Auf dem Grundstücksareal zweier Betriebe aus dem Bereich Klima, Sanitär, Heizung
an der Salzbergener Straße soll ein Nahversorgungszentrum mit einem Lebensmit-
teldiscounter mit maximal 900 m2 Verkaufsfläche, einem Getränkemarkt mit maximal
500 m2 Verkaufsfläche und einem Backshop/Cafe mit maximal 180 m2 Verkaufsflä-
che entstehen.

Nach Auskunft der Geschäftsführung des an der Salzbergener Straße vorhandenen
Lebensmitteldiscounters (Aldi) ist dieser Betreiber mit 7 Standorten in Rheine vertre-
ten. Für den in Frage stehenden Betrieb ist ein erheblicher Rückgang des Umsatzes
zu verzeichnen. Aufgrund der bestehenden Einschränkungen dieses Marktes verla-
gert sich ein Teil der Kaufkraft auf den neueren und höhenrertigen Standort an der
Felsenstraße im Ortsteil Dutum der Stadt Rheine. Dies verursacht auf gesamtstädti-
scher Ebene ein unnötiges Verkehrsaufkommen.

Weiterhin stellt das vom Rat am der Stadt Rheine 08. November 2005 einstimmig
beschlossene Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Rheine - bearbeitet
durch das Büro Junker & Kruse, Dortmund - fest, dass Nahversorgungsmöglichkei-
ten für den Bereich Salzbergener Straße aus gesamtstädtischer Sicht unverzichtbar
sind. Der bestehende Lebensmitteldiscounter versorgt darüber hinaus auch einen
Teil der Bevölkerung aus der westlichen Innenstadt. Für den beabsichtigten Ausbau
des Nahversorgungszentrums besteht gemäß Aussage der Gutachter nicht nur aus-
reichendes Kaufkraftpotential; vielmehr besteht die Notwendigkeit eines Ausbaus,
um langfristig diesen Standort als Nahversorgungszentrum zu sichern. Eine Schädi-
gung anderer Nah- und Grundversorgungszentren ist damit nicht verbunden. Auch
die Innenstadtentwicklung wird nicht beeinträchtigt.

Der derzeitige Markt ist mit rund 450 m2 zu klein und verfügt mit 26 Einheiten auch
über eine deutlich zu geringe Stellplatzzahl. Zusätzlich ist die Andienung des Stand-
ortes schwierig.

Die Verlagerung des Discountmarktes auf die andere Seite der Salzbergener Straße
und die damit einhergehende Erweiterung dienen in Verbindung mit dem Getränke-
markt und einem Backshop der Stärkung des Nahversorgungszentrums an der Salz-
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bergener Straße. Den Veörauchern soll hier ein kompaktes zukunftsfähiges Nahver-
sorgungsangebot gemacht werden.

2. Geltungsbercich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst Flächen beidseitig der Salzber-
gener Straße im Bereich des bestehenden Aldi-Marktes und des Betriebsgeländes
der Firma Heizung, Klima, Sanitär, Lüftung Willers. Der Geltungsbereich wie folgt
begrenä:

im Norden: durch die nördliche Grenze der Flurstücke 122,726 und 132;

im Osten: durch die östliche Grenze der Flurstücke 132 und 135, durch die süd-
liche Grenze der Flurstücke 135, 134 und 133, durch eine geradlinige
Verlängerung der westlichen Grenze des Flurstücks 133 bis zur
nördlichen Grenze des Flurstücks 189 das Flurstück822 (Salzberge-
ner Straße) durchschneidend, durch die nördliche Grenze der
Flurstücke 189 und 693, durch die östliche Grenze der Flurstücke
190 und 191;

im Süden: durch die südliche Grenze der Flurstücke 191 ,194,737 und 789;

im Westen: durch die westliche Grenze des Flurstücks 789, durch die nördliche
Grenze des Flurstücks 201, durch eine geradlinige Verlängerung
zwischen dem nordwestlichem Grenzpunkt des Flurstücks 201 und
dem südwestlichem Grenzpunkt des Flurstücks 122 das Flurstück
822 (Salzbergener Straße) durchschneidend, durch die westliche
Grenze des Flurstücks 122.

Sämtliche Flurstücke befinden sich in der Flur 123, Gemarkung Rheine Stadt. Der
räu m liche Geltungsbereich ist im Bebauu ngsp lanentwu rf geometrisch eindeutig fest-
gelegt.

3. Übergeordnete Vorgaben

Der Regionalplan des Regierungsbezirks Münster/Teilabschnitt Westmünsterland
weist das Plangebiet als Wohnsiedlungsbereich aus. Dem Anpassungsgebot gem. $
1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung wird somit ent-
sprochen.

Die Festsetzung eines Sondergebietes für das zu enryeiternde Nahversorgungszent-
rum widerspricht nicht der einschlägigen landesplanerischen Zielvorgabe des $ 24
Abs. 3 LEPro (Gesetz zur Landesentwicklung - Landesentwicklungsprogramm) für
die Ansiedlung von Einzelhandelsgroßprojekten. Da das aufzuwertende Nahversor-
gungszentrum keine überörtlichen Versorgungsaufaben übernimmt und die Stadt
Rheine zudem ein bedeutendes Mittelzentrum ist, entspricht das Vorhaben der an-
gestrebten zentralörtlichen Gliederung. Beeinträchtigungen zentralörtlicher Versor-
gungsfunktionen benachbarter Gemeinden sind nicht zu erwarten.



3

Der Standort des o.g. Vorhabens liegt innerhalb des Siedlungsschwerpunktes Rhei-
ne-Stadt und ist umgeben von Wohnbebauung bzw. entlang der Salzbergener Stra-
ße findet sich eine Mischgebietsnutzung. Mit der beabsichtigten Sondergebietsfest-
setzung sollen Einzelhandelsnutzungen mit insgesamt max. 1.580 m2 Verkaufsfläche
planungsrechtlich abgesichert werden. Andere zentrale Versorgungsbereiche im
Stadtraum werden dadurch nicht gefährdet. Insofern kann man von einer räumlichen
und funktionalen Zuordnung zu den Siedlungsschwerpunkten im Stadtgebiet spre-
chen.

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Rheine stellt dezeit für den Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes noch gemischte Baufläche (Mischgebiet) balv. Wohn-
baufläche dar. Diese Ausweisung entspricht nicht der geplanten Attraktivitätssteige-
rung bzw. Sicherung der Nahversorgung durch Ansiedlung von Einzelhandelsgroß-
betrieben auf der Nordseite der Salzbergener Straße.

Die Umwandlung in Sondergebiet für den nördlichen Teil des Geltungsbereiches wird
in einem Parallelverfahren gemäß $ 8 Abs. 3 BauGB, d.h. gleichzeitig mit diesem
Aufstellungsverfahren, vollzogen. Damit wird das Gebot des g 8 Abs. 2 BauGB ge-
wahrt, den Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

4. Bestandsaufnahme

1.1 Lage im StadtgebieUPrägung

Das zu überplanende Areal im StadtteilWietesch liegt im nordwestlichen Siedlungs-
bereich der Stadt Rheine. Mit einer Entfernung von ca. 1,0 km Luftlinie von der
Stadtmitte (Marktplatz) ist das Gebiet relativ zentralgelegen.

Das Plangebiet selbst liegt beidseitig der Salzbergener Straße. Auf der Nordseite ist
die Fläche einer aufgegebenen Tankstelle und zweier Betriebe aus dem Bereich
Heizung/Klima/Sanitär einbezogen, sowie dreiWohngebäude mit z.T. gewerblicher
Nutzung im Erdgeschoss. Der südliche Teil ist geprägt durch den Standort eines Le-
bensmitteldiscounters einschließlich zugehöriger Stellplatzanlage. Zusätzlich sind
zweiWohngebäude, und anrei Gebäude mit LädenMohnungen einbezogen. Einer
der Läden steht zurzeit leer, der andere wird von einem Telekommunikafionsbe-
trieb/Telefonladen genutä.

Die Bebauung entlang der Salzbergener Straße zeigt ein uneinheitliches Bild, sowohl
in Hinblick auf die Gebäudestruktur/-nutzung als auch auf das Gebäudealter. Es
wechseln sich Wohnhäuser mit Gebäuden ab, beidenen im Erdgeschoss geschäftli-
che Nutzungen untergebracht sind. Dominiert wird die Gebäudeitruktur Ourcn zwei-
geschossige Gebäude, es finden sich aber auch eingeschossige Bauten sowie drei-
geschossige Häuser. Das Gebäudealter entlang der Salzbergener Straße variiert
sehr stark arnischen Gebäuden aus der Jahrhundertwende (1900) und neuen Häu-
sern. Eine einheitliche Struktur ist nicht ablesbar.

Die Flächen des durch den Bebauungsplan projektierten neuen Standortes des Nah-
versorgungszentrums befinden sich vollständig im Eigentum des Inhabers des Hei-
zung/Klima/Sanitärbetriebes. Die Flächen auf der Südseite Salzbergener Straße ver-
teilen sich auf vier Eigentümer.
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4.2 lnfrastruktur

Entlang der Salzbergener Straße befindet sich die Hauptgeschäftslage des Stadttei-
les Wietesch. Zwischen Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Ring und Eisenbahnli-
nie Rheine - Osnabrück (außerhalb des Geltungsbereiches) finden sich die folgen-
den geschäftlichen Nutzungen, Dienstleister, Einzelhändler und gastronomische Be-
triebe: 2 Frisöre, Landschaftsgärtnerei, Restaurant, Gaststäfte, lmbiss , Pizza-
Service, Steuerberater, Gemüsehändler, Metzgerei, Lotto-Annahmestelle/ Zeitschrif-
ten, Fitness-Sport-Studio, Nähservice, Autohandel, Steuerberater, Sparkasse, Tat-
too- und Piercing-Studio, Bestattungsunternehmen, Dentallabor,2 Bäckereien/Cafes,
Motorradzubehörhandel, Fahrschule, Drogeriemarkt, Massagepraxis, Motorradhänd-
f er, Sp ielhalle, Tankstelle, Autovermietu ng, Geträ nkema rkt und ReifenservielKfz-
Service. Die Salzbergener Straße bietet damit weitreichende Versorgungsmöglich-
keiten die jedoch auf einer Strecke von ca. 800 m verteilt sind, ein eigentliches Zent-
rum barv. Versorgungsschwerpunkt fehlt jedoch zuzeit.

Das räumlich-funktionale Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Rheine
belegt d ie Notwend igkeit des Ausbaus/Sicheru ng des Nahversorg u ngszentrums
Salzbergener Straße: Dieses Zentrum übernimmt eine wichtige Versorgungsfunktion
für den StadtteilWietesch/Schleupe. Geringe Lebensmittelverkaufsflächen und Um-
sätze im Stadtteil zeigen, dass dezeit ein größerer Teil der Lebensmitteleinkäufe
außerhalb des Stadtteils getätigt werden. Dem Ziel einer flächendeckenden Nahver-
sorgung wird somit nur eingeschränkt entsprochen. Auch wird das Mehr an Versor-
gungsfahrten aus Umwelt- und Kostenaspekten als negativ bewertet. Vor diesem
Hintergrund erscheint es sinnvoll, den Standort an der Salzbergener Straße zu si-
chern und zukunftsfähig umzugestalten. Der vorhandene Lebensmitteldiscounter der
,,ersten Generation" entspricht am derzeitigen Standort hinsichtlich Andienung, Stell-
plätzen und Verkaufsfläche nicht den gängigen Marktanforderungen für diesen Be-
triebstyp. Ein Abwandern des Betriebes würde zu einem kompletten Funktionsverlust
des Nahversorgungszentrums führen, da es bereits heute eine sehr geringe Be-
triebs- und Verkaufsflächenausstattung aufirrrcist. Die Sicherung des Nahversor-
gungszentrums ist somit das primäre Ziel bei der Betrachtung zukünftiger Entwick-
lungsoptionen. Diese Bewertung basiert auf der gegebenen Tragfähigkeit bei gleich-
zeitigen Möglichkeiten zur Realisierung eines Angebotsschwerpunktes im Dienste
einer wohnungsnahen Versorgung der Bevölkerung im Umfeld. Die Ausweisung des
Nahversorgungszentrums stellt einen Beitrag dar zur Beseitigung der vorherrschen-
den Zergliederung und zur Herausbildung eines wahrnehmbaren Zentrums für den
Stadtteil Wietesch.

4.3 Verkehr, Ver- und Entsorgung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird von der Salzbergener Straße
durchschnitten. Diese Verkehrstrasse bietet als B 65 direkten Anschluss an das die
Stadt Rheine tangierende überregionale Verkehrsnetz. Gleichzeitig übernimmt die
Salzbergener Straße aber auch die Verteilfunktion der Verkehre auf die angrenzen-
den Wohnbereiche. Die Salzbergener Straße weist auf Grund dieser Funktion mit
15.340 DW (Kfz) eine erhebliche Verkehrsdichte auf (Zählstelle Salzbergener Stra-
ße/Goethestraße).
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Die Salzbergener Straße verfügt beidseitig über separat geführte Radwege, wodurch
das in der Stadt Rheine vorhandene Radwegenetz optimalerreicht werden kann.

Die Salzbergener Straße wird von der StadtBuslinie C 12 Saline/Natuzoo bedient.
Über die in unmittelbarer Nähe befindliche Haltestelle ,,Schillerstraße" erfolgt der An-
schluss des Plangebietes an das im halbstündlichen Rhythmus verkehrende Stadt-
Bussystem.

Die DB-AG-Haltestelle Rheine Stadt ist ca. 1,1 km vom Plangebiet entfernt. Von hier
aus sind attraktive, mit guter Taktfolge ausgestattete Veöindungen in Richtung Em-
den/Norddeich und Münster sowie Osnabrück und Bad Bentheim/Amsterdam vor-
handen.

Insgesamt gesehen gewährleisten die bestehenden ÖPNv-Liniennetze eine gute
lokale Erreichbarkeit.

Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt für die vorhandenen Gebäude über das
städtische Entwässerungsnetz im Mischsystem. Auch die projektierten neuen Ge-
bäude/Nutzungen können an dieses Netz angeschlossen werden.

Die Versorgung des Gebietes mit Gas, Wasser und Strom wird durch die Stadtwerke
Rheine GmbH sichergestellt.

Gemäß Löschwasseöereitstellungsplan können, laut DVGW Arbeitsblatt W 405 im
Umkreis von 300 Metern 96 m3/h Löschwasser aus dem Trinkwasserversorgungssys-
tem der EWR zur Verfügung gestellt werden. Diese Löschwasserversorgung erfolgt
im Rahmen der alischen der EWR und der Stadt Rheine geschlossenen Vereinba-
rung zur Bereitstellung von Löschwasser durch das leitungsgebundene Wasserver-
sorgungssystem. Die bereitstehende Menge von 96 m3/h ist nach Auskunft der örtli-
chen Feueruehr ausreichend, um in einem Wohngebiet den Grundfeuerschutz si-
cherzustellen. Für die großflächigen Einzelhandelsvorhaben ist im Baugenehmi-
gungsverfahren ein gesondertes Brandschutzkonzept vorzulegen, somit wird auch
für diese Vorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplanes der Feuerschutz gesL
chert.

Die Beseitigung der Abfallstoffe wird von der örtlichen Müllabfuhr durchgeführt. Eine
geordnete Abfallentsorgung, die das Gewinnen von Stoffen und Energien aus Abfäl-
len (Abfallvenrertung) und das Ablagern von Abfällen sowie die hierzu erforderlichen
Maßnahmen des Einsammelns, des Befördern, des Behandelns und Lagerns um-
fasst, ist gewährleistet.

4.1 lmmissionen, Altlasten, Denkmalschutz, - pflege

Die das Plangebiet durchlaufende Achse der B 65 vrreist ein erhebliches Verkehrs-
aufkommen aus, wodurch das Plangebiet bereits mit Verkehrsemissionen belastet
wird. Entsprechend ist der Bereich - insbesondere die Nordseite der Salzbergener
Straße - im Schallimmissionsplan der Stadt Rheine als belastete Fläche dargestellt.
lm Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 144 ist eine schall,
technische Untersuchung durchgeführt worden, in die auch die Verkehrsbelastung
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auf der Salzbergener Straße eingeflossen ist. Die Ergebnisse gehen in den Planent-
wurf ein.

Von der Realisierung des Nahversorgungszentrums wird keine wesentliche Erhö-
hung der vorhandenen Verkehrsbelastung ausgehen, da im Geltungsbereich bereits
ein Lebensmitteldiscounter ansässig ist dem durch die Aufstellung des Bebauungs-
planes lediglich die Verlagerung an einen größeren Standort geboten werden soll.
Dieser neue Standort wird gegenwärtig von zwei Handr,verksbetrieben aus dem Be-
reich Kälte-, Klima- Heizungf und Sanitärinstallation genutzt. Diese beiden Betriebe
werden bei Realisierung de:iPlaninhalte ausgesiedelt, die von den Betrieben zurzeit
noch ausgehenden Emissiciren würden dann entfallen.

lm FlächennutzungsplanStadt Rheine sind Teile des Geltungsbereiches ge-
kennzeichnet als , deren Böden mit umweltgefährdenden Stoffen belastet
sind". Es handelt sich zum einen um die l992weitgehend sanierte Altlast mit

(3710/59) - ehemalige Tankstelle - und zum anderen um
ehemaligen Rein ig u ng (N ieweler), deren Sanierung zurzeil
9 - 116/A5 (3719t142)).

Seitens des wurde versichert, dass der Altstandort ,,Tank-
stelle" bis Ende 2006 und alle Altlasten beseitigt werden. Die hiezu
notwendigen Arbeitenerden vom Betreiber der Tankstelle, der Total Deutschland
GmbH ausgeführt. Eigentümer ist seitens der Stadt Rheine schriftlich informiert
worden, dass die notwendigen Arbeiten vorab mit den zuständigen Fachbe-

mit dem Kreis Steinfurt als Untere Abfallwirtschaftsbehörde.

Der neue Standort des Leb,i:nsmitteldiscounters mit Getränkeabholmarkt und Back-
shop/Cafe ist so konzipierll dass die besonders schützenswerte nördlich gelegene
Wohnbebauung durch die fieplanten Gebäude von der besonders immissionsträchti-
gen Stellplatzanlage abgef;chirmt wird. Damit gehen von der geplanten Nutzung kei-
ne die Umgebung in unzufnutbarer Weise belastende Emissionen aus.

der Bezeichnung 19-521F
Flächen im Abstrom eine
noch läuft (Bezeichnung:

abzustimmen sind
als 10 Jahren eine

innerhalb des Plang
das Versickern von
schlossen.

sersanierungsanlage
Kohlenwasserstoffepbachtet. Die sogenannte ,,Abstromfahne" wurde auch unter
dem Gelände des tungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 144 nachgewiesen.
Durch eine textlicheestsetzung wird deshalb jegliche Nutzung des Grundwassers

h die Sicherung der Grundwbsserbeobachtungsmessstellenausgeschlossen.

rsichtlich des Standortes ,,Reinigung Nieurelel'wird seit mehr
tah renabweh rma ßnahme d u rchgefüh rt du rch eine Grundwas-
H ierbei wird das G ru ndwasserschadensbild d u rch ch lorierte

bietes werden durch textlichö Festsetzungen gesichert. Auch
berfl ächenwasser wi rd wegen der Altlastenprob lematik ausge-

Auf dem Gelände
der bestehenden
Aufnahmen eine
re Bodenschutzbeh
dass dieses Gelänc

zbergener Straße 76 wurde nach heutigem Kenntnisstand vor
zung eine Spinnerei betrieben. Darüber hinaus ist beiVor-Ort-
iebstankstelle festgestellt worden. Dem Kreis Steinfurt als unte-
Ce liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, die darauf hindeuten,
im Bebauungsplan gekennzeichnet werden muss als ,,Fläche,

m it umweltgefä h rdenden Stoffgn belastet ist".
\
\

deren Böden
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lm Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich weder Bau- noch Boden-
denkmäler. Auch im räumlicher Nähe zum Plangebiet sind keine entsprechenden
Denkmäler vorhanden.

4.5 Natur und Freiraum

Der Geltungsbereich weist keine topographischen Sprünge auf, er ist relativ eben mit
einer Höhe von ca. 38 m über NN. Der Bereich ist der natunäumlichen Einheit,,Salz-
bergener Emstal" zuzuordnen, die geologischen Ablagerungen entstanden im Plei-
stozän. Als Bodentyp herrscht der,,Plaggenesch" vor.

Entsprechend der vorhandenen Nutzungs- und Baustruktur ist das Plangebiet bezüg-
lich seiner naturräumlichen Gestaltung geprägt: Die nördlich der Salzbergener Stra-
ße gelegenen Bereiche werden durch gewerbliche Nutzungen dominiert. Es finden
sich zwei Betriebe aus dem Bereich Heizung/Klima/Sanitär mit umfangreichem Ge-
bäudebestand und Rangier-/Abstellflächen für Betriebsfahzeuge. Darüber hinaus
findet sich der aufgegebene Standort einer Tankstelle, deren Betriebsgelände eben-
falls weitgehend versiegelUbebaut ist. Auch der südliche Geltungsbereich ist bereits
vollständig bebaut mit Wohn-/Geschäftshäusern und einer Stellplatzanlage. Es wird
deutlich, das der Bereich insgesamt der natürlichen Entwicklung von Fauna und Flo-
ra entzogen ist. Die potentielle natürliche Vegetation - Flattergras-Buchenwald - ist
durch die anthropogene Nutzung vollständig zurückgedrängt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist an das örtliche Abwassersystem
(Mischsystem) angeschlossen. Aufgrund der z.T. bestehenden noch laufenden Alt-
lastensanierung (Reinigungsbetrieb) ist eine zusätzliche Einbringung von Oberflä-
chenwasser durch Versickerung nicht sinnvoll. Auch die zukünftigen Nutzungen bal.
deren Oberflächenwasser sollen deshalb vollständig an das Mischsystem ange-
schlossen werden. Damit ist der Nutzungsberechtigte gemäß g 51 a Landeswasser-
gesetz NRW nicht beseitigungspflichtig, sondern die Stadt Rheine.

Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft, wie Naturdenkmäter bal.
geschützte Landschaftsbestandteile gem. S 22 bzut. 23 Landschafrsgesetz Nord-
rhein-Westfalen weist das Plangebiet nicht auf. In unmittelbarer Nähe findet sich je-
doch die Emsaue, die Bestandteil des Landschaftsplanes Emsaue - Nord ist und
zusätzlich als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. Von den geplanten Nutzungen im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 144 gehen jedoch keine Beeinträchtigun-
gen der Emsaue aus.

5. Inhalt der Planänderung

5.1 Art der baulichen Nutzung

Eine Teilfläche auf der Nordseite der Salzbergener Straße wird als ,,sondergebiet"
mit der allgemeinen Zweckbestimmung ,,Nahversorgungszentrum" festgesetä. Die
Festsetzung eines Sondergebietes ist erforderlich, weildie geplanten Vorhaben ins-
gesamt als ,,Einkaufszentrum" ba^/. der Lebensmitteldiscountmarkt i.V.m. dem Ge-
tränkemarkt als ein ,,großflächiger Einzelhandelsbetrieb" im Sinne des $ 11 Abs. 2
Nr. 2 BauNVO einzustufen ist.



Das ,,sondergebief' dient der Verlagerung und Vergrößerung eines Lebensmitteldis-
counters (max. 900 m'�Verkaufsfläche) und der Ansiedlung eines Getränkemarktes
(max. 500 m2 Verkaufsfläche) und eines Backshops/Cafes (max. 180 m2 Verkaufsflä-
che).

Mit dieser Begrenzung soll eine ,,ausufernde" Einzelhandelsansiedlung an diesem
Standort ausgeschlossen werden. Es soll auf der einen Seite eine marktgerechte
Verlagerung und Enreiterung eines Lebensmitteldiscounters in Verbindung mit ei-
nem Getränkemarkt ermöglicht werden, auf der anderen Seite aber auch die Ent-
wicklung dieses Einzelhandelsstandortes eingegrenä werden, um eine Überdimen-
sionierung zulasten anderer Grund- und Nahversorgungszentren zu vermeiden.

Das Sondergebiet ist nur für 2 Märkte mit dominant nahversorgungsrelevanten
Hauptsortimenten vorbehalten. Für das Mischgebiet im Geltungsbereich werden
zentrenrelevante Sortimente als Hauptsortimente ausgeschlossen, um eine Schädi-
gung der Innenstadt zu vermeiden. Hierzu enthält der Bebauungsplanentwurf eine
detaillierte Liste (u.a. Oberbekleidung, Wäsche, Textilien, Dekostoffe, Gardinen,
Schuhe, Ledenararen, Spielwaren, Sportartikel Glaswaren, Pozellan, Elektrohaus-
haltsgeräte, Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik). Die zentrenrelevanten
Sortimente werden für den Lebensmitteldiscountmarkt als Neben- und Randsorti-
ment für zulässig erklärt, jedoch maximal auf einer Verkaufsfläche von 50 m2.

tm Bereich des festgesetäen Mischgebietes im Gebäude Salzbergener Straße 91 ist
gegenwärtig ein Unternehmen ansässig, das dem Bereich Telekommunikation bzw.
Telekommunikationsgerätehandel zuzuordnen ist. Der Handel mit Telekommunikati-
onsgeräten fällt in den Bereich der zentrenrelevanten Sortimente und wird damit zu-
künftig im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 144 unzulässig. Der ansässige
Betrieb genießt jedoch Bestandsschutz, sodass durch das Bauleitplanverfahren kein
Eingriff in den Betrieb und dessen Fortführung erfolgt. Eine Erweiterung des beste-
henden Betriebes - innerhalb der durch den Bebauungsplan für das Grundstück
Salzbergener Straße 91 vorgegebenen Baugrenzen - ist im Rahmen der Erteilung
eines Dispenses von den Festsetzungen des Bebauungsplanes denkbar.

Die Größenordnungen der einzelnen Märkte sind vom Gutachterbüro Junker & Kruse
im Rahmen der Neubearbeitung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die
Stadt Rheine als zentrenverträglich eingeschätä worden. Es bestehen für die Gut-
achter diesbezüglich keine Bedenken, wenn die vorgesehenen Nutzungen durch die
o.g. differenzierten Sondergebietsfestsetzungen festgeschrieben werden. Die sorti-
mentsbezogene Verkaufsflächendimensionierung und der Ausschluss von zentrenre-
levanten Sortimenten als Hauptsortimente für die Mischgebiete steltt sich sowohlfür
den zentral gelegenen Versorgungsbereich der Innenstadt als auch für umliegende
zentrale Versorgungsbereiche (Grund- und Nahversorgungszentren) als städtebau-
lich verträglich dar. Der Ausschluss innenstadtrelevanter Sortimente muss nach Aus-
sage des Gutachters gesichert werden.

Mit der Verlagerung des Lebensmitteldiscounters entsteht die Problematik der Nach-
nutzung des zuzeit vorhandenen Marktes auf der Südseite der Salzbergener Straße.
Über die o.g. Sortimentsliste werden Nachnutzungen, die zu einer Schädigung der
Innenstadt führen könnten, ausgeschlossen. Mit diesem Ausschluss ist jedoch die
Problematik der Ansiedlung eines konkurrierenden Lebensmitteldiscounters nicht .,
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hinreichend geklärt, der zu einer zentrenschädigenden Überdimensionierung dieses
Nahversorgungszentrums führen würde. Die dezeitige Nutzung als Discountmarkt ist
bauplanungsrechtlich genehmigt. Somit ist ein öffentlich-rechtlicher Ausschluss des
Einzelhandels mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten nicht vertretbar. Es be-
steht aber die Möglichkeit eines privatrechtlichen Ausschlusses eines konkurrieren-
den Lebensmitteldiscounters für die nächsten 13 Jahre: Es besteht nämlich zwischen
dem Grundstückseigentümer und dem Betreiber des Lebensmitteldiscountmarktes
noch ein Mietvertrag bis zum Jahr 2007. Nach Ablauf des Mietvertrages besteht eine
3 x 4 jährige Optionsfrist zur Verlängerung des Vertragsverhältnisses. Nach Zusiche-
rung des Betreibers des Lebensmitteldiscounters wird diese Option auch wahrge-
nommen, sofem ein konkunierender Lebensmittel-Discounter die Geschäftsflächen
übernehmen würde. Somit kann insgesamt bis zum Jahre 2019 die Ansiedlung eines
konkurrierenden Lebensmitteldiscounters verhindert werden. Gegen eine Nachfolge-
nutzung des Ladenlokals durch einen Drogeriefachmarkt bestehen keine Bedenken.

Damit dürften unter den o.g. Rahmenbedingungen insgesamt andere zentrale Ver-
sorgungsbereiche im Stadtraum nicht gefährdet werden. Erhebliche Negativauswir-
kungen auf die lnnenstadt oder auf zentrale Versorgungsbereiche benachbarter
Kommunen sind somit durch diese sehr eingegrenäe Erweiterung nicht zu besorgen.

5.2 Maß der baulichen Nutzung/Bauweise

Das Maß der baulichen Nutzung bzw. die Bauweise wird durch Baugrenzen, die Zahl
der Vollgeschosse, Grund- und Geschoßflächenzahl bestimmt.

Für den Bereich des Sondergebietes sind die Baugrenzen so gewählt, dass die neu
entstehenden Gebäude zur nördlichen Grundstücksgrenze orientiert sind. Damit wird
sichergestellt, dass die nördlich gelegenen, von der Droste-Hülshoff-Straße er-
schlossenen, Wohngebäude vom Lärm der für das Nahversorgungszentrum geplan-
ten Stellplätze abgeschirmt werden. Die Sicherstellung der zur Lärmabschirmung
notwendigen geschlossen Bauzeile wird durch eine textliche Festsetzung geregelt:
Die Stellplatzanlage darf erst in Betrieb genommen rrerden, wenn die nördlich an-
grenzende Bauzeile vollständig errichtet worden ist. Der arvischen der zu errichten-
den Bauzeile und der angrenzenden Wohngrundstücke verbleibende Streifen wird
als private Grünfläche festgesetä, so dass in diesem Bereich andere Nutzungen -
z.B. Lagerplätze, Rangierflächen oder Stellplätze - ausgeschlossen sind.

Für den Bereich des Nahversorgungszentrums wird eine eingeschossige Bauweise
festgesetzt, was der typischen Bauweise für Lebensmitteldiscounter bzw. Getränke-
märkten entspricht

Die Grundflächenzahl ist mit 0,8 so gewählt, dass noch Flächen veöleiben, die von
jeglicher Versiegelung freizuhalten sind. Der Wert von 0,8 entspricht zudem der gem.
BauNVO höchstzulässigen Grundflächenzahl für sonstige Sondergebiete.

Die Festsetzung von Baugrenzen für das Mischgebiet auf der südlichen Seite der
Salzbergener Straße orientiert sich hinsichtlich der Gebäudetiefen am Bestand. Sie
sind so gewählt, dass - mit Ausnahme des Gebäudes Salzbergener Straße 93 - eine
rückwärtige Enreiterung möglich wird. Für das genannte Gebäude wird - entgegen
des vorhandenen Bestandes - zukünftig eine reduzierte überbaubare Fläche festge-
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setzt. Das vorhandene Gebäude unterliegt dem Bestandsschutz, sollte jedoch eine
Neubaumaßnahme erfolgen, ist ein Zurückbleiben planungsrechtlich vorgegeben.
Damit wird langfristig gesehen die südlich angrenzende Wohnbebauung von heran-
rückenden Gebäuden geschütä.

Die Festsetzung einer zulässigen Zahl der Vollgeschosse von ll-lll nimmt die vor-
handene Bebauung auf. Die mit diesem Wert verbundene Gebäudestruktur/-höhe
wird aus stadtgestalterischer Sicht als adäquat für die Bauzeile auf der Südseite der
Salzbergener Straße angesehen.

Für den Bereich des Mischgebietes wird die gem. BauNVO höchstzulässige Grund-
flächenzahl von 0,6 festgesetä. Auch die Festsetzung der Geschossflächenzahl ori-
entiert sich mit 1,2 an dem aus der BaUNVO abzuleitenden Höchstwert. Damit wird
eine verdichtete Bauweise gesichert, die den Lagewert der Grundstücke umsetzt.
Entsprechend der in der Örtlicnteit ablesbaren Baustruktur wird eine geschlossene
Bauweise festgesetä.

Auf der Nordseite der Salzbergener Straße werden im Bereich des Mischgebietes die
vorhandenen Gebäude relativ eng mit Baugrenzen umfahren. Die Reduzierung des
Baufeldes auf den Bestand,resultiert aus den Vorgaben der schalltechnischen Unter-
suchung für das Nahversorgungszentrum. In diesem Bericht wird die Einschränkung
der baulichen Erweiterung $efordert, da diese Flächen direkt an das Sondergebiet
angrenzen und deshalb hinpichtlich möglicher Emissionen besonders kritisch zu se-
hen sind. Die übrigen Festgetzungen orientieren sich an den Vorgaben für das
Mischgebiet auf der Südsefte der Salzbergener Straße.

Auf die Aufnahme von Festsetzungen wie etwa Dachform oder
Dachneigung wird bewußt , um insbesondere für das Nahversorgungszent-
rum keine unnötigen, Zwänge vorzugeben. Das Sondergebiet ist
einerseits mit Sattel- oder Itdach, andererseits aber auch mit Flachdachbebauung
und Staffelgeschoss . Für den Bereich des Mischgebietes ergibt sich aus
der vorhandenen keine ei n heitlich ablesbare Arch itektu rsprache, so
dass auch hier auf die rahme entsprechender Vorgaben vezichtet wird.

Für das Plangebiet ist lltechnischer Bericht über die enrvartete Geräuschsitu-
ation erarbeitet worden. Gutachten betrachtet sowohldie vom geplanten
Nahversorgu ngszentrum Emissionen als auch die auf das Plangebiet
einwirkenden . Das entsprechende Gutachten der lngenieur-
gemeinschaft Zech, Lingr!,n, wird Bestandteil dieser Planbegründung und damit auch
des Bebauungsplanes.

I
Die schalltechnische Untl:rsuchung hat ergeben, dass unter Zugrundelegung der in
der Begutachtung angeg{:benen Lärmschutzmaßnahmen keine unzulässigen Ge-
räuschimmissionen zu erfrvarten sind-

)
Zunächst wurden die zu bnarartenden Verkehrslärmimmissionen innerhalb des Be-
bauungsplangebietes beistimmt und auf Grund der eruarteten Überschreitungen der
schalltechnischen Orien{erungswerte gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 die Lärmpe-
gelbereiche im Sinne Oei'Ottrt 4109 zur Auslegung von passiven Lärmschutzmaß-
nahmen ermittelt. Entspüechend diesen Ergebnissen hat der Gutachter textliche
Festsetzungen formulie{., beideren Umsetzung keine Bedenken gegen die Ausweil.
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sung von Flächen als Mischgebiet bzw. Sondergebiet bestehen. Die Festsetzungen
werden in der vom Gutachter vorgezeichneten Weise als textliche Festsetzung in
den Bebauungsplanentwurf übernommen.

Neben der Verkehrslärmsituation hat der Gutachter auch die zu enarartenden Gewer-
belärmimmissionen des geplanten Nahversorgungszentrums (mit Ansiedlung eines
Aldi- und Getränkemarktes) im Bereich der nächstgelegenen Wohnnachbarschaft
ermittelt. Da sich an einigen lmmissionspunkten leichte Überschreitungen der lmmis-
sionsrichtwerte gemäß TA Lärm ergeben, sind Lärmschutzmaßnahmen in Abstim-
mung mit dem Betreiber des Lebensmitteldiscounters - gleichzeitig Investor für das
Nahversorgungszentrum insgesamt - entwickelt und dimensioniert. Diese Maßnah-
men beziehen sich zum einen auf den Bau einer Lärmschutzwand im Bereich der
Anlieferzone des geplanten Aldi-Marktes.

Zum anderen sind im östlichen Bereich des Parkplatzes einige Stellplätze als separa-
te Mitarbeiter-Stellplätze auszuureisen. Zusätzlich sind sämtliche Anlieferungsvor-
gänge mittels Ll(W außerhalb der besonders ruheschutzbedürftigen Zeiten lediglich
in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr durchzuführen. Anlieferungen mittels Klein-
transporter (Brot) dürfen in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr stattfinden.
Die abgestimmten Vorgaben werden durch textliche Festsetzungen in den Bebau-
ungsplanentwurf übernommen.

Bei der Berechnung der Gewerbelärmimmissionen geht das Gutachten - neben der
Ansiedlung eines Aldi- und Getränkemarktes - vom Bau eines Schleckermarktes
aus. Dieses Vorhaben wird jedoch zwischenzeitlich nicht mehr weiter verfolgt. Viel-
mehr soll- anstelle eines Drogeriemarktes - ein Backshop/Cafe angesiedelt werden.
Es wird davon ausgegangen, dass die von einem Backshop ausgehenden Emissio-
nen nicht höher liegen als die von einem Drogeriemarkt ausgehenden Belastungen.

5.3 Grün- und Freiräume, Straßen- und Platznaum

Unter der Prämisse, das im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ein Nahversor-
gungszentrum zur Aufnahme der festgesetzten Sortimente in verdichteter Bauweise
entstehen soll, ist der Raum für private oder öffentliche Grünbereiche beschränkt.
Die bei einer Grundflächenzahl von 0,8 bzw. 0,6 verbleibenden Grundstücksareale
sind nicht geeignet, ausreichend Raum für großflächige Grünbereiche zu sichern.
Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich bereits heute um weitgehend be-
baute bzw. versiegelte Flächen handelt, der Bebauungsplan hier also keine zusätzli-
chen bzw. nach $ 34 BaUGB nicht zulässigen bauliche Maßnahmen vorgibt.

Der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegende öffentliche Raum beschränkt
sich auf die Trasse der Salzbergener Straße. Diese Verkehrsachse ist als Bundes-
straße klassifiziert und entsprechend ausgebaut. Damit ist eine Gestaltungsmöglich-
keit für öffentliche Grünflächen nicht gegeben.

Die Salzbergener Straße als Bundesstraße ist mit ca. 15.400 Kfzl24 ha relativ stark
belastet. Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrsflusses
wird im Zufahrtsbereich zum Nahversorgungszentrum aufgrund der erhöhten Links-
abbiegevorgänge die Fahrbahn aufgeweitet. Der vorhandene Straßenraum reicht
aus, die separate Linksabbiegespur aufzunehmen. Hierfür sind die auf der Seite des



't2

projektierten Nahversorgungszentrums vorhandenen straßenseitigen Parkplätze auf-
zugeben. Der konkrete Ausbau wird seitens der Stadt Rheine mit dem zuständigen
Straßenbaulastträger - Straßen. NRW - abgestimmt. Der Betreiber des Lebensmit-
teldiscounters verpflichtet sich durch einen städtebaulichen Vertrag, die durch den
Umbau entstehenden Kosten zu übemehmen, so dass weder dem Straßenbaulast-
träger noch der Stadt Rheine durch diese Umbaumaßnahme Kosten entstehen.

6. Umweltbericht

6.1 Einleitung

6.1.1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes
Der ca. 11.500 m2 große Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst bereits bebaute,
überwiegend gewerblich genutzte Flächen beiderseits der Salzbergener Straße, im Stadtteil
Wietesch, ca. 'l km nordwestlich der Stadtmitte.
Mit dem Bebauungsplan wird für den nördlich der Salzbergener Straße liegenden Teil ein
,,Sondergebiet für den großflächigen Einzelhandel" mit der allgemeinen Zweckbestimmung
,,Nahversorgungszentrum" festgesetzt. Ziel des Bebauungsplanes ist es, die Verlagerung
und Vergrößerung des derzeit an der Südseite der Straße bestehenden Lebensmittefdis-
counters in das neu festgesetzte Sondergebiet planungsrechtlich zu ermöglichen, da an dem
bisherigen Standort keine weitere Entwicklungsmöglichkeit mehr besteht. Zusätzlich zu dem
auf etwa 900 m2 Verkaufsfläche zu erweiternden Discountmarkt, soll im Sondergebiet auch
ein Getränkemarkt mit 500 m2 Verkaufsfläche angesiedelt werden.
Für den südlich der Salzbergener Straße liegenden Teil des Bebauungsplanes wird, ent-
sprechend der bereits bestehenden Mischnqtzung aus Wohnen und Gewerbe und unter Be-
achtung der vorhandenen Bausubstanz, ein;Mischgebiet in geschlossener, alei- bis dreige-
schossiger Bauweise festgesetä. r

\
i

6.1.2 Darstellung der in Fachgesetsen und F[chplänen festgelegten und für den Plan relevan-
ten Ziele des Umweltschutses I

lnnerhalb der Fachgesetze sind für die Schu{zgüter Ziele und allgemeine Grundsätze formu-
liert, die im Rahmen der Umweltprüfung zu bprücksichtigen sind. Die für diese Planung rele-
vanten bz:ot. zu beachtenden Ziele des Umrnleltschutzes sind der nachfolgenden Tabelle zu
entnehmen (s. Tabelle 1).

Ziele des Umweltschutzes

BaugeseEbuch

Bundes-
immissions-
schutzgeseE incl.
Verordnungen

Berücksichtigung de{ Belange des UmwetticnuEes Oei Oer Aufsteilungr Oer
Bauleitpläne, insbesdndere die Vermeidung von Emissionen.
SchuE des Menscheir, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers,
der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwett-
einwirkungen (lmmispionen) sowie Vorbeugung hinsichflich des Entstehens
von lmmissionen (GQfahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch
Lufiverunreinigungeri, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wa-ä Strahlen
und ähnliche Erschehungen).
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Tiere und
Pflamen

Lufl

Bundesnatur-
schutzgesetz /
Landschafis-
geseE NW

Baugesetzbuch

schuEgeseE

BaugeseEbuch

öüääöäiääiör--
sions-
schutzgesetz incl.
Verordnungen

TA Lufi

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebens-
grundlagen des Menschen auch in Verantwortung ftir die künftigen Genera-
tionen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schüüen, zu pflegen,
zu entwickeln und, soweit erforderlictr, wiedefiezustellen, dass
* die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,
* die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige NuEungsftlhigkeit der

Naturgüter,
r die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensräume sowie
* die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sourie der Erholungswert von

Natur und Landschafl
auf Dauer gesichert sind.

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange des UmweltschuEes,
einschließlich des NaturschuEes und der Landschafrspflege, insbesondere
* die Auswirkungen auf Tiere, Pfianzen, Boden, Wasser, Luft, Klima

und das Wirkungsgefüge a,ischen ihnen sowie die Landschaft und
die biologische Vielfalt sowie

* die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Be'
einträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes

r der langfristige SchuE des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen
im Naturhaushalt, insbesondere als
Lebensgrundlage und -raum ftir Menschen, Tiere u. Pffanzen, als
Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- und Nähr-
stoffr<reisläufen, als Ausgleichsmedium für stoffi iche Einwirkungen
(Grundwasserschutz), als Arcfiiv für Natur- und Kulturgeschichte,
sowie als Standorte ftir Rohstofflagerstätten, ftir land- und forst-
wirtschaftliche u. siedlungsbezogene u. öffentliche Nutzungen.

* der Schutr des Bodens vor sctädlichen Bodenveränderungen,
* Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher Bodenver-

änderungen,
* die Förderung der Bodensanierung (Altlasten u. a.).
Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch Wieder-

yg-n.fiägh-e-!!,Ne-eh-v-ei9-igh!s-ng..y.ng..!nn9_n_e_FLv_i
des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers,

der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen (lmmissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens
von lmmissionen (Luftverunreinigungen, Wärme, Strahlen u. a.).
Schutz der Allgemeinheit und der Nacfrbarschafi vor scfrädlichen Umwelt-

durch
Direkte, für das eigentliche Plangebiet relevante Ziele von Fachplänen existieren nur in Form
des Regionalplanes des Regierungsbezirkes Münster, Teilabschnitt Münsterland, der in
Nordrhein-Westfalen gleichzeitig auch den Landschaftsrahmenplan darstellt. Die für den
Planbereich relevanten Aussagen des Regionalplanes sind Kap. 6.2.1 zu entnehmen. Ein
Landschaftsplan besteht für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes und sein Umfeld
nicht, da es sich um einen lnnenbereich handelt. Andenreitige Fachpläne aus den Bereichen
des Wasser-, Abfall- und lmmissionsschutzrechtes sind in Rheine derzeit nicht vorhanden.

6.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

6.2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes

Planungsrechtliche Vorgaben
Der Regionalplan des Regierungsbezirkes Münster, Teilabschnitt Münsterland stellt den
Planbereich als Wohnsiedlungsbereich dar.
Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Rheine weist die überplante Fläche bisher
noch als gemischte Baufläche (Mischgebiet) und die rückwärtige Fläche in dem Planteil
nördlich der Salzbergener Straße, als Wohnbaufläche aus. Mit der in einem Parallelverfahren
durchgeführten Anderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rheine, wird für den Be-
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reich des geplanten Nahversorgungszentrums an der Nordseite der Salzbergener Straße,
eine entsprechende Sondeöaufläche ausgewiesen.
Für den Planbereich bestehen keine planungsrechtlichen Vorgaben zum Schutz von Natur
und Landschaft. Es handelt sich um einen planungsrechtlichen lnnenbercich.

Anthropogene Nutzungen und Einflüsse
Der an der Nordseite der Salzbergener Straße liegende Teil des Bebauungsplanes weist
umfangreichen Gebäudebestand und befestigte Hof- und Stellplat#lächen von anrei Betrie-
ben aus dem Heizung/Klima/Sanitär-Gewerbe sowie von einem Betrieb für Garten- und
Forstgeräte auf. Der letztgenannte Betrieb nutzt das Gebäude und die befestigten Flächen
einer ehemaligen Tankstelle an der Salzbergener Straße.
Das Gelände südlich der Salzbergener Straße weist eine Mischnutzung aus Wohnen und
Gewerbe auf. Der größte Teil des Bereiches wird zur Zeit von einem Lebensmitteldiscount-
markt mit ca. 450 m2 Verkaufsfläche und einer Stellplatzfläche für etwa 26 Fahrzeuge einge-
nommen.
Die Salzbergener Straße ist im Umfeld des Bebauungsplanes beidseitig durchgehend bebaut
und weist eine Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe auf. Die ansässigen kleinercn Ein-
zelhandels- und Dienstleistungsbetriebe sowie Gastronomiebetriebe bieten ein vielfältiges
Versorgungsspektrum und bilden zusammen die Hauptgeschäftslage im StadtteilWietesch.
Die Salzbergener Straße (B 65) ist im Flächennutzungsplan der Stadt Rheine als örtliche
Hauptverkehrsstraße ausgewiesen. Die Salzbergener Straße hat wesentliche Verbindungs-
funktionen für den örtlichen und überörtlichen Verkehr und hat, insbesondere über den An-
schluss an die B 70 n, auch direkte Verbindung zum überregionalen VerkehrsneE. Von dem
Straßenverkehr auf der Salzbergener Straße gehen für den Planbereich erhebliche Lärmbe-
lastungen aus.
Der Planbereich liegt innerhalb eines innerstädtischen Wohnsiedlungsbereiches und ist weit-
gehend von Wohngebäuden und Privatgärten umgeben.

Naturräumliche Gliederung
Natunäumlich lässt sich der Planbereich der i Großlandschaft ,,Nordhorn-Bentheimer-
Sandgebiet" (580) und hier der naturräumlichen Urltereinheit 580.09, ,,Salzbergener Emstal"
zuordnen (Meisel 1961). In diesem insgesamt verhältnismäßig breiten Abschnitt des Emsta-
les, traten ursprünglich verbreitet Eichen-Hainbuchehwälder und Eichen-Auenwälder auf. Auf
den trockenen Standorten dominierten Buchen-Eichenwälder. Reste der ursprünglichen
Waldgesellschaften finden sich heute nur noch insbesondere entlang von Fließge-
wässern und in Muldenlagen. Übenrviegend
chen umgewandelt.
Der Planbereich befindet sich im städtischen und ist bereits seit lan-
gem bebaut und der natürlichen Entwicklung oder iner landwirtschaftlichen BodennuEung
entzogen. Typische Elemente des Naturraumes heute nicht mehr zu finden. Dies gilt
auch für das nähere Umfeld des Bebauungsplanes.

Geologie und Boden
Die Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen für den Planbereich fluviatile Ablage-

sich dabei um überuiegend sandige,rungen aus dem Weichsel-Pleistozän aus. Es
teils auch schluffige Sedimente der Ems, die sich
entlang des breiten Emsstromes ablagerten. Das
heute auf etwa 38,00 m +NN.
Die Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen. Blatt L 3 0 Rheine, weist für den Planbereich
einen Plaggenesch-Boden aus. Die Eschböden sind
bewirtschaft ung langfristig durchgeführten Plaggenauf

die Wälder in Acker- und Grünlandflä-

während der Weichsel-Kaltzeit
ist weitgehend eben und liegt

des mit der historischen Land-
entstanden. In den historischen

Siedlungsrandbereichen, auf den alten ist der Bodentyp ,,Plaggenesch" in
Rheine noch relativ weit verbreitet, wenngleich heute bereits vielfach bebaut.
lm vorliegenden Fall handelt es sich ursprünglich um
keit und geringem Akkumulationsvermögen. Aufgrund

Böden mit guter Durchlässig-
Lage im Siedlungsbereich und der
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bisherigen Nutzung der Fläche, ist jedoch festzustellen, dass der natürliche Bodenaufbau
durch Bodeneingriffe, Umschichtungen und Bodenauf- und -abträge erheblich verändert
oder zerstört wurde. Es ist also hier von einem weitgehend anthropogen geformten bzw. ü-
berformten Boden sandiger Textur auszugehen.
Teile des Geltungsbereiches sind als Altlastenflächen erfasst und teilweise auch im Flächen-
nutzungsplan der Stadt Rheine als ,Flächen deren Böden mit umweltgef?lhrdenden Stoffen
belastet sind' gekennzeichnet. Zum einen gilt dies für das ehemalige Tankstellengelände
Salzbergener Straße 82 (Flurstück721, Große: ca. 1.570 m2). Der Ahstandort wird im Altlas-
tenkataster des Kreises Steinfurt mit der ISAL-Nr. 0837100059 geführt. Nach den Unterlagen
der Unteren BodenschuEbehörde des Kreises Steinfurt gibt es Anhattspunkte, dass im Be-
reich der Tanks Bodenverunreinigungen vorliegen können. lm Zuge der anstehenden Ab
rissarlceiten, die noch in diesem Jahr vom damaligen Betreiber der Tankstelle durchgeführt
werden, wird die Bodenbelastung in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde ana-
lysiert und es werden die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen durchgeflihrt. Es ist insofem
davon auszugehen, dass eine vollständige Sanierung dieses Altstandortes bis Ende 2006
erfolgt.
Direkt südlich angrenzend an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich der
Altstandort ,,ehemalige chemische Reinigung Nieweler, Salzbergener Straße 87 a-e", der mit
der fSAL-Nr. 21371O0142 im Altlastenkataster des Kreises Steinfurt geführt wird. An dem
Standort wird seit mehr als 10 Jahren eine Grundwassersanierungsanlage betrieben. Art und
Umfang der Belastung mit chlorierten Kohlenwasserstoffen sind bekannt. Teile des Bebau-
ungsplanes befinden sich im Bereich der nachgewiesenen ,*Abshomfahne" des belasteten
Grundwassers. Auf jedwede Nutzung des Grundwassers ist im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes daher zu vezichten.
Auf dem Gelände Salzbergener Straße 76 wurde nach heutigem Kenntnisstand vor der be-
stehenden Nutzung eine Spinnerei betrieben. Darüber hinaus ist bei Vor-Ort-Aufnahmen
eine Betriebstankstelle festgestellt worden. Dem Kreis Steinfurt als untere Bodenschutzbe-
hörde liegen dezeit keine Erkenntnisse vor, die darauf hindeuten, dass dieses Gelände im
Bebauungsplan gekennzeichnet werden muss als ,Fläche, deren Böden erheblich mit um-
weltgefährdenden Stoffen belastet ist". In Abstimmung mit dem Investor sollder Rückbau der
Betriebstankstelle durch einen anerkannten Sachverständigen (Gutachter) begleitet werden.
Weitere Maßnahmen, ggf. Bodenuntersuchungen, werden im Zuge des bereits vorliegenden
Bauantrages mit der Unteren Bodenschutz-/Abfallwirtschaftsbehörde abgestimmt.

Wasser
Hinsichtlich des Schutzgutes Wasser sind die Bereiche Grundwasser und Oberflächenge-
wässer zu unterscheiden. Oberflächengewässer sind im Planbereich und in seinem näheren
Umfeld nicht vorhanden. Die Ems, als Fließgewässer 1. Ordnung, liegt etwa 200 bis 250 m
östlich des Bebauungsplanes. Es bestehen keine unmiftelbaren räumlich-funktionalen Be-
ziehungen zwischen dem Planbereich und der Ems.
Der Grundwasserflurabstand liegt im Planbereich nach Angaben des Versiegelungskatasters
der Stadt Rheine bei 2,0 bis 3,0 m unter Flur. Der Grundwasserstrom ist nach Ost-Nord-Ost,
zur Ems hin, ausgerichtet. In Teilen des Geltungsbereiches sind Belastungen des Grund-
wassers mit chlorierten Kohlenwasserstoffen nachgewiesen worden. Diese resultieren aus
der Bodenbelastung auf dem südlich angrenzenden Altstandort "ehem. chemische Reinigung
Niewelef', auf den bereits oben, bei den Ausführungen zum Schutzgut Boden näher einge-
gangen wurde. Eine Nutzung des Grundwassers ist im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes daher nicht gestattet.
Die ordnungsgemäße Entwässerung des Plangebietes wird durch den in der Salzbergener
Straße vorhandenen Mischwasserkanal gewährleistet. Eine Versickerung von Oberflächen-
wasser auf den Baugrundstücken, ist aufgrund der Bodenverhältnisse nicht möglich.
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Luft
Für die Schadstoffbelastung der Luft liegen derzeit keine aktuellen Daten für den Planbereich
vor. Es bestehen aber lmmissionsbelastungen aus dem starken Straßenverkehr auf der den
Bebauungsplan durchschneidenden Salzbergener Straße (B 65). Weitere wesentliche Emis-
sionsquellen sind im Umbld des Bebauungsplanes nicht vorhanden.

Lärm
Der gesamte Planbereich ist durch den starken Straßenverkehr auf der Salzbergener Straße
(B 65) erheblich lärmvorbelastet. Die Salzbergener Straße weist auf Höhe des Bebauungs-
planes, nach Verkehrserhebungen der Stadt Rheine aus dem Jahr 2000, eine durchschnittli-
che Verkehrsmenge von ca. 15.400 Kfzl24 Stunden auf. Der Lkw-Anteil liegt tagsüber bei
etwa 3,8 % und nachts beica. 0,9 %.
Der Stadt Rheine liegt eine aktuelle schalltechnische Beurteilung der für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes relevanten Verkehrslärmbelastung vor (Zech Ingenieurgesell-
schaft, Lingen, vom 27.03.2006).
Die bezüglich Verkehrslärm für Mischgebiete und Sondergebiete geltenden Orientierungs-
werte der DIN 18005 Schallschuts im Städtebau von 60 dB(A) tagsüber und 50 dB(A)
nachts, werden danach in einem Bereich von 42-50 m Tiefe beiderseits der Fahrbahnachse
der Salzbergener Straße deutlich überschritten. Die höchsten Lärmbelastungen im Bereich
der ausgewiesenen Ml- und SO-Gebiete sind in einem Streifen von etwa 7 bis 9 m Breite
entlang der Straßenfläche der Salzbergener Straße zu verzeichnen. Gemäß DIN 4109
(Schallschutz im Hochbau) sind sie als Lärmpegelbereich V ausgewiesen und mit 70-75 dB
(A) tagsüber belastet. Der anschließende Lärmpegelbereich lV, in dem Lärmimmissionen
von 65-70 dB (A) tagsüber zu verzeichnen sind, liegt in einem Bereich von etwa 8 bis 36 m
beiderseits der Straßenverkehrsfläche. Der folgende Lärmpegelbereich lll, der zur Tageszeit
bestehende Lärmbelastungen von 60-65 dB (A) kennzeichnet, liegt in einem Bereich von 32
bis 42 m beiderseits der Straßenverkehrsfläche. In den Lärmpegelbereichen lll-V liegen die
Verkehrslärmimmissionen zur Nachtzeit (22-6 Uhr) über 50 dB (A).
Neben den für den Planbereich besonders relevante Verkehrslärmimmissionen ist auch auf
die Lärmemissionen der im Geltungsbereich derzeit bestehenden gewerblichen Nutzungen
hinzuweisen. Von dem dezeit noch an der Südseite der Salzberltener Straße bestehenden
Aldimarkt resultieren Lärmentwicklungen aus dem Kundenverkehr auf der Stellplatzanlage
(ca. 26 Stellplätze) und den Anlieferungs- und Verladevorgängen sowie den am Gebäude
bestehenden Kühl- und Lüftungsaggregaten. Auch von den auf der Nordseite der Salzberge-
ner Straße derzeit ansässigen Betrieben (2 Betriebe des Heizung, Klima, Sanitärgewerbes
und ein Handel- und Reparaturbetrieb für Garten- und Forstgeräte) gehen Lärmentwicklun-
gen aus, die die angrenzende Wohnbebauung beeinträchtigen. Dies gilt insbesondere für
An- und Abfahrt sowie Be- und Entladung der Betriebsfahrzeuge und eingeschränkt auch für
Fahzeugbewegungen auf den Mitarbeiter- und Kundenparkplätzen. Nähere Angaben zu
Höhe und Intensität dieser bestehenden Gewerbelärmemissionen liegen der Stadt Rheine
jedoch nicht vor.

Klima
Das Rheiner Stadtgebiet liegt im Klimabezirk Münsterland. Das Klima ist vom atlantischen
Einfluß geprägt. Relativ feuchte und kühle Sommer und milde Winter sind hierfür charakteris-
tisch. Die Hauptwindrichtung ist Südwest. Die mittlere jährliche Niederschlagsmenge liegt bei
etwa 730 mm.
Die kleinklimatischen Verhältnisse im Planbereich sind durch den hohen Versiegelungsgrad
und die innerstädtische Lage leicht vorbelastet. Die räumliche Nähe zur breiten Freiraumzo-
ne der Emsaue und die aufgelockerte Bebauung im Umfeld des Planbereiches bewirken
jedoch insgesamt noch einen relativ guten Luftaustausch.

Biotoptypen, Flora und Fauna
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist bereits seit langem weitgehend bebaut oder
mit befestigten Hof- und Stellplatzflächen versiegelt und wird übenriegend gewerblich ge-
nutzt.
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An den im Planbereich liegenden Wohngebäuden (Salzbergener Straße 72,74,76, U, 87
und 8g sind private Gartenflächen mit einem hohen Anteil von Schnittrasenflächen, einzel-
nen Laub- und Nadelbäumen, Ziersträuchem und Schnitthecken vorhanden. Die Größe der
Gartenflächen beträgt zumeist alischen 230 und 450 m2. Nur die Gartenfläche am Wohn-
haus Salzbergener Straße 84 ist mit etwa 850 m2 Grünfläche deutlich größer. Eine weitere
Grünfläche (Rasenfläche und Zierstrauchpflanzung) ist am MitarbeiterparkplaE, am Ein-
gangsbereich der Firma Willers, Salzbergener Straße 76 vorhanden.
Hoher Baumbestand aus einzelnen Laub- und Nadelbäumen mit Stammumfängen von mehr
als 80 cm (gemessen in 1 m Höhe) ist überwiegend nur im nördlich der Salzbergener Straße
liegenden Teil des Geltungsbereiches, auf den Grundstücken Salzbergener Straße 76,78,
82 und 84, verstreut vorhanden. Dabei handelt es sich weitgehend um Laubbäume: Hainbu-
che (4 St.), Ahorn (2 St.), Kastanie (1 St.), Eiche (1 St.), Birke (1 St.) Kirsche (2 St.), Säulen-
pappel (3 St.) und Säuleneiche (2 St.). lm südlichen Teil des Geltungsbereiches sind außer
einer Rotbuche am südlichen Rand der befestigten Stellplatzfläche des Discountmarktes,
lediglich eine sehr starke Fichte auf dem Grundstück Salzbergener Straße 87 und dichte,
hoch gewachsene Fichtenreihen um die rückwärtige Gartenfläche des Wohnhauses Nr. 89
als wesentliche Gehölzelemente zu nennen.
Die Grünflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind durch gärtnerische Gestal-
tung und intensive Nutzung geprägt und übenriegend strukturarm. Sie sind zudem kleinflä-
chig und durch Baukörper und versiegelte Flächen verinselt. Auch im näheren Umfeld des
Bebauungsplanes sind keine hochwertigen oder großflächigen Biotopelemente vorhanden,
wenngleich, insbesondere an den nördlichen Teil des Bebauungsplanes auch größere Gar-
tenflächen mit dichterem Gehölzbestand angrenzen und hier die räumliche Nähe zu den Ge-
hölzbeständen und Grünflächen im Bereich der Emsaue gegeben ist.
Aufgrund der derzeitigen Ausprägung und Nutzung sowie der Lage im großräumig bebauten
Stadtgebiet, hat der Planbereich insgesamt keine wesentlichen Lebensraumfunktionen für
Flora und Fauna.

6.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurch-
führung der Planung

Bei einem Verzicht auf die Planung, wären kurz- bis mittelfristig keine wesentlichen Ande-
rungen des Umweltzustandes gegenüber der dezeitigen Situation zu enrarten. Die weitere
Entwicklung des Umweltzustandes wäre insbesondere auch vom Fortbestand oder der wei-
teren Entwicklung der dezeitigen oder künftigen gewerblichen NuEungen, insbesondere im
Rahmen der wirtschaftlichen, bauordnungsrechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Ge-
gebenheiten, abhängig. Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen und Nutzungsstrukturen,
die weitestgehend dauerhaft Bestand haben werden, sind positive Umwelteffekte bei einem
Verzicht auf die Planung nicht zu enrarten.

6.2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfüh-
rung der Planung

Schutzgut tensch
Mit dem geplanten Bau eines Lebensmitteldiscountmarktes mit maximal 900 m2 Verkaufsflä-
che und eines Getränkemarktes mit maximal 500 m2 Verkaufsfläche sowie einer Stellplatz-
fläche für etwa 88 Fahzeuge, können für die angrenzende Wohnbebauung Beeinträchtigun-
gen, insbesondere durch die von den gewerblichen Nutzungen ausgehenden Lärmemissio-
nen neu entstehen.
Daher wurden die zu enrartenden Geräuschemissionen des geplanten Nahversorgungszent-
rums durch ein schalltechnisches Gutachten (Zech lngenieurgesellschaft, Lingen, vom
27.03.2O0O) untersucht und die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen zur Einhaltung der
lmmissionsrichtwerte gem. TA Lärm entsprechend festgelegt. Nach TA Lärm ist für Mischge-
biete ein lmmissionsrichtwert von 60 dB (A) tags und 45 dB (A) nachts einzuhalten. Für all-
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gemeine Wohngebiete liegen die lmmissionsrichtwerte für Gewerbelärm bei 55 dB (A) tags
und 40 dB (A) nachts.
Gegenstand der schalltechnischen Beurteilung waren die vom Kundenparkplatz ausgehen-
den Lämemissionen (durch Fahzeugverkehre, Türcnschlagen und Einkaufswagen schie-
ben), die Geräuschentwicklungen bei der Anlieferung durch Lkw und durch die Verladevor-
gänge, sowie die Lärmentwicklung von Lirftungs- und Kirhlaggrcgaten. Grundlage für die
Beurteilung der durch das Nahversorgungszentrum hervorgerufenen Geräuschemissionen
sind die Planungsunterlagen für das Bauvorhaben und die FestseEungen des Bebauungs-
planes, insbesondere zur Lage und Anordnung der Stellplatzflächen und zur Lage und Höhe
der Baukörper.
Unter Zugrundelegung der im Kap. 6.2.4 näher ausgeführten und im Bebauungsplan festge-
setzten Lärmschutzmaßnahmen, kommt das schalltechnische Gutachten zu dem Schluss,
dass von dem geplanten Nahversorgungszentrum keine erheblichen Lärmbeeinträchtigun-
gen flir die im Umfeld lebenden oder arbeitenden Menschen ausgehen werden. Insbesonde-
re auch die nördlich angrenzende Wohnbebauung, die bisher keinen erheblichen Lärmbelas-
tungen ausgesetä war und von der Ausprägung und der immissionsschuErechtlichen Beur-
teilung als allgemeines Wohngebiet einzustufen ist, wird demnach durch die mit dem Bebau-
ungsplan bstgesetäen und bei der Realisierung des Vorhabens einzuhaltenden SchuE-
maßnahmen, effektiv vor erheblichen Lä{mbelastungen geschütä. Zum Teil können die zur
Salzbergener Straße hin ausgerichtetenl Gartenflächen dieser Wohnbebauung durch den
geschlossenen Baukörper des geplantenlNahversorgungszentrums vor den Lärmimmissio-
nen des Straßenverkehrs weiter abgeschiimt werden, als dies durch die bisherige Bebauung
der Fallwar.
Aufgrund der Tatsache, dass die Straße (B 65) bereits heute eine sehr hohe
Verkehrsdichte aufweist (ca. 1 5.400 ) und der in dem Nahversorgungszentrum pro-
jektierte Lebensmitteldiscountmarkt
ches existiert, wird trotz der
platzfläche sowie des neu hinzu Getränkemarktes, nicht mit einer merklichen
Erhöhung der Fahrzeugmengen auf der
samt davon ausgegangen, dass sich die

Straße gerechnet. Es wird also insge-

Lärm- und Schadstoffimmissionen mit der Planung nicht in erheblichem Umfang
erhöhen. Zusätzliche Belastungen für die
Planung also nicht aus.

der Salzbergener Straße gehen von der

Für den südlich der Salzbergener Straße Senden Teil des Geltungsbereiches und die an-
grenzende Wohnbebauung, resultieren aus
negativen Auswirkungen, da die Festsetzur

seit langem auf der Südseite des Geltungsberei-
Vergößerung der Verkaufsfläche und der Stell-

dem öffentlichen Straßenverkehr resultierenden

Planung voraussichtlich keine wesentlichen
der heutigen Bestandssituation weitgehend

entsprechen bal. unmittelbar keine Anderungen bewirken. Die Geschäftsauf-
gabe des Lebensmitteldiscounters wird vo'
am Gebäude vorhandenen Stellplatzfläche

eine geringere Frequentierung der
damit verminderte Geräuschentwicklungen

für die angrenzende Wohnbebauung . Allerdings bleiben die Wohnungen und Frei-
räume im gesamten Planbereich erheblichen Lärm- und Schadstofbelastungen
aus dem Straßenverkehr auf der Salzbergel
Schutsgüter Tiere und Pflanzen

Straße ausgesetä.

Innerhalb des ausgewiesenen :es werden mit Umsetzung des Vorhabens der
und Schnitthe-vereinzelt vorhandene Baum- und and sowie die Rasenflächen

cken mit Umsetzung des Vorhabens
Hiervon betroffen sind folgende Einzelbäun
45 cm / 4 Säuleneichen, BHD 10, 10, 20 u.

: 1 Hainbuche, Brusthöhendurchmesser (BHD)
5 cm / 1 Eiche, BHD 30 cm I 4 Schwazkiefem,

BHD 25-35 cm I l Spitzahorn, BHD 30/30/i cm I l Hainbuche, BHD 20 cm / 1 Birke, BHD
18/18/30 cm / 1 Schwarzkiefer. BHD 30 cm 3 Fichten, BHD 10-12 cm / 1 Erle, BHD 10 cm /

r, BHD 40 cm | 1 Zirbelkiefer, BHD 25 cm und2 Kirschen. BHD 15 u. 40 cm / 1
8 Obstbäume, BHD 4-8 cm.
Außerhalb des Sondergebietes resultieren
gen auf die im Planbereich bestehenden

rus der Planung keine unmittelbaren Auswirkun-
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gegenüber der bisher zulässigen Nutzung keine wesentliche. Anderung. Lediglich in Bezug
äui Oas Grundstück Salzbergener Straße 93 könnten sich Anderungen ergeben, falls das
bestehende Gebäude, das bisher noch von dem zu verlagernden Discountmarkt genutä wird
und BestandsschuE genießt, künftig verändert werden sollte. Hier wären bei Um- oder Neu-
baumaßnahmen die geänderten, d. h. reduzierten Baugrenzen und ein Freiflächenanteil von
4O o/o des Grundstückes zu gewährleisten. Dies würde sich positiv auswirken, da heute die
gesamte Grundstücksfläche bebaut oder versiegelt ist
Insgesamt hat die Planung keine erheblichen, negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter
Tiere und Pflanzen, da der Planbereich keine wesentlichen Lebensraumfunktionen und Habi-
tatqualitäten aufireist. Es sind auch keine relevanten Auswirkungen auf die im näheren und
weiteren Umfeld des Anderungsbereiches vorhandenen Arten- und Lebensgemeinschaften
oder Lebensräume von Tier- und Pflanzenarten zu erwarten.
Schutzgüter Boden und Wasser
lm Bereich des Sondergebietes wird eine weitergehende Bodenversiegelung und Überbau-
ung ermöglicht. Gegenüber der bereits heute hier vorhandenen Bebauung und Oberflächen-
versiegelung, erfolgt mit der Realisierung des Nahversorgungszentrums eine Zerstörung der
Bodenfunktionen auf zusäElich etwa 10 % der Fläche (weitere Versiegelung von ca. 600
qm). Allerdings handelt es sich hierbei übenriegend um kleinere vorhandene Grünflächen
innerhalb der weitgehend bebauten und versiegelten Fläche, auf denen die natürlichen Bo-
denfunktionen bereits erheblich beeinträchtigt sind.
Aufgrund des bereits heute hohen Versiegelungsgrades und der relativ geringfügigen weite-
ren Oberflächenversiegelung die mit Umsetzung des Vorhabens entsteht, sind auch keine
wesentlichen Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate oder die Höhe des Grund-
wasserstandes zu enrvarten. Die mit dem Bebauungsplan festgesetzten Nutzungen beinhal-
ten auch kein erhebliches Verschmutzungsrisiko für das Grundwasser. Insofern werden für
das Schutzgut Wasser keine erheblichen Auswirkungen enryartet.
Schutsgut Luft
Da der Planbereich bereits heute durch Schadstoffemissionen aus dem starken Straßenver-
kehr auf der Salzbergener Straße vorbelastet ist und sich die Verkehrsmengen mit Umset-
zung des Vorhabens nicht wesentlich erhöhen oder verlagem werden, sind erhebliche Aus-
wirkungen für das Schutzgut Luft insgesamt nicht zu enrarten. Aus dem Vorhaben selbst
resultieren gegenüber der heutigen Nutzung, nach bisherigem Kenntnisstand, keine wesent-
lichen Anderungen bezüglich der relevanten Schadstoffemissionen.
Schutzgüter Klima und Landschaft
Die kleinklimatische Situation im Planbereich wird sich bei Realisierung der Planung nur ge-
ringfügig verändem. lm Bereich des Sondergebietes ist aufgrund der Gehölz- und Grünflä-
chenverluste bzw. der weitergehenden Bebauung und Oberflächenversiegelung mit gestei-
gerten Temperaturmaxima zu rechnen.
Das Orts- und Landschafisbild wird durch den Verlust von raumbildendem Baumbestand und
durch den Bau der großflächigen, offenen Stellplatzfläche des geplanten Nahversorgungs-
zentrums beeinträchtigt. Allerdings weist der Planbereich aufgrund der heterogenen Bebau-
ung und des nur geringen Grünanteils bereits heute keine hochwertigen Strukturen auf.
Schutzgüter Kultur- und Sachgüter
Besonders schützenswerte Kulturgüter sind von der Planung nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht betroffen. Erhebliche negative Auswirkungen auf Sachgüter im Planbereich und
seinem Umfeld sind nicht zu eruarten.
Sch utsgüter - Wechselwirkungen und biologische Vielfalt
Der heutige Zustand des Planbereiches und seines direkten Umfeldes ist in erster Linie
durch die weit reichenden baulichen Eingriffe und Oberflächenversiegelungen und durch die
von dem starken Straßenverkehr auf der Salzbergener Straße verursachten Lärm- und
Schadstoffimmissionen geprägt. Natürliche Wechselwirkungen der Schutzgüter Boden,
Wasser, Klima, Luft, Pflanzen und Tienrelt sind infolge der Bebauung und Bodenversiege-
lung bereits weitestgehend unterbunden und teilweise auch durch Schadstoffgehalte in Bo-
den und Grundwasser belastet
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Die vorliegende Planung hat daher und in Anbetracht der bisher schon zulässigen baulichen
und gewerblichen Nutzungen, für die Schutzgüter und deren Wechselwirkungen insgesamt
keine schwenruiegenden negativen Auswirkungen. Für die im Umfeld des neu ausgewiese-
nen Sondergebietes wohnenden Menschen und die Wohn- und Geschäftsbebauung an der
Salzbergener Straße, sind Maßnahmen zum Lärmschutz erforderlich, um gesundheitliche
Beeinträchtigungen oder unzumutbare Störungen zu vermeiden.
Der weitgehend bebaute und intensiv genutzte Planbereich bietet nur wenigen und im städti-
schen Siedlungsraum allgemein weit verbreiteten Arten der Flora und Fauna geringfügigen
Lebensraum. Die mit Umsetzung der Planung zu enrartende Beseitigung der vereinzelt im
Sondergebiet noch vorhandenen Grünflächen und Gehölze, wird keine Auswirkungen auf die
biologische Vielfalt haben. Seltene oder gefährdete Tier- und Pflanzenarten sowie wertvolle
Biotope sind im Planbereich und seinem Umfeld nicht vorhanden oder von der Planung be-
troffen. Die im Geltungsbereich vorkommenden Tier- und Pflanzenarten finden in den im
Umfeld vorhandenen Garten- und Grünflächen vergleichbare Habitate, auf die insbesondere
mobile Tierarten ausweichen werden.

6.2,4 BeschreibungderumweltrelevantenMaßnahmen
Vermeidungsmaßnahmen
Die Vermeidung von Eingriffen in Natur und Landschaft oder negativer Auswirkungen auf
den Menschen oder auf Kultur- und Sachg[rter, lässt sich in erster Linie durch altemative
Standortentscheidungen erreichen. Der Standort des mit der Neufestsetzung des Sonderge-
bietes vorbereiteten "Nahversorgungszentrums", ist hinsichtlich möglicher Eingriffe in den
Naturhaushalt als unproblematisch zu beurteilen, da die Fläche innerhalb des verdichtet be-
bauten Stadtgebietes liegt und auch schon bisher weitgehend bebaut und gewerblich genuEt
ist. Auch die verkehrliche Anbindung und die weitere erforderliche Infrastruktur sind bereits
vorhanden. Weitergehende Eingriffe in Natur und Landschaft werden insofem wirkungsvoll
vermieden.
Verminderungs- und Schutsmaßnahmen
Durch geeignete Verminderungs- und Schutzmaßnahmen ist der lmmissionsschutz für die
an das Sondergebiet angrenzende Wohnbebauung zu gewährleisten. Dies gilt für die von
dem geplanten Nahversorgungszentrum und der zugehörigen Stellplatzanlage ausgehenden
Geräuschentwicklungen. Darüber hinaus bestehen in weiten Teilen des Planbereiches er-
hebliche Vorbelastungen durch Straßenverkehrslärm. lm Bebauungsplan werden diesbezüg-
lich für Wohn- und Aufenthaltsräume sowie für Büro- und Sozialräume einzuhaltende passive
Schallschutzmaßnahmen festgesetzt.
Für das Nahversorgungszentrum werden im wesentlichen folgende Lärmminderungsmaß-
nahmen festgesetzt:

der nordwestlichen Grenze des Sondergebietes, zum SchuE der westlich angrenzenden
Wohnbebauung

Bebauung des hier ausgewiesenen Baufeldes, zur Abschirmung der zur Straße orientierten
StellplaEanlage von der nördlich an das SO-Gebiet angrenzenden Wohnbebauung

Stellplahanlage, angrenzend an die unbebaute Gartenfläche des Grundstückes Salzbergener
Straße 74, zur Reduzierung der relevanten Fahzeugbewegungen und Lärmentwicklung in
diesem Bereich

befestigen, zur Minimierung der Geräuschentwicklung, insbesondere bei der Bewegung von
Einkaufswagen

grenzt

gregaten (1 Kühlverflüssiger und 2 Abluftventilatoren) entsprechend der schalltechnisclpn
Beurteilung zum Bebauungsplan
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Zum Schutz vor Straßenverkehrslärm, der den maßgeblichen Außenlärmpegel im Geltungs-
bereich darstellt, werden folgende Maßnahmen im Bebauungsplan bstgesetzt.

4109 (Schallschutz im Städtebau) ermittelten Lärmpegelbereiche dargestellt und die in diesen
Bereichen durch die Außenbauteile (Wände, Fenster, Lüftungen, Dächer etc.) von Wohnun-
gen und Aufenthaltsräumen sowie Büro' und Sozialräumen einzuhattenden resultierenden
Schalldämmaße im Bebauungsplan festgesetzt.

gedämpfte Lüftungssysteme vozusehen oder alternativ die Lüftung dieser Räume über lärm-
abgewandte Fassadenseiten zu ermöglichen.

Salzbergener Shaße abgewandten Gebäudeseiten vorgesehen werden.

Der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes dezeit noch bestehende Altstandort, ehem.
Tankstelle Salzbergener Straße 82, wird noch vor Enichtung des Nahversorgungszentrums
im Zuge des Abrisses der bestehenden Altanlagen fachgerecht saniert. Die Sanierung der
Altlast erfolgt nach Vorgaben und unter Aufsicht der zuständigen BodenschuEbehörde des
Kreises Steinfurt. Insofem ist davon auszugehen, dass nach Abschluss der Sanierung von
diesem Altstandort keine Belastungen mehr ausgehen werden. Eine Belastung des Grund-
wassers durch die südlich des Planbereiches liegende Altlast, ehem. chemische Reinigung
Nieweler, besteht weiterhin. Aufgrund der Belastungen des Grundwassers mit chlorierten
Kohlenwasserstoffen, wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass jegliche Entnahme und Nut-
zung des Grundwassers im Planbereich untersagt ist.

Zur Minderung der Eingriffe in Natur und Landschaft und zur Minderung negativer kleinklima-
tischer Auswirkungen, wird die Anpflanzung von Laubbäumen auf der im Bebauungsplan
festgesetzten Stellplatzanlage des Nahversorgungszentrums zur Auflage gemacht. Je 6
Stellplätze ist ein standortgerechter Laubbaum anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es
können folgende geeignete Baumarten zur Anpflanzung im Bereich der Stellplatzanlage ver-
wendet werden: Platane, Spitz-Ahom, Winter-Linde, Sommer-Linde, Einblatt-Robinie, Hop
fenbuche. Die zu pflanzenden Bäume sollen einen Mindeststammumfang von 18-20 cm,
gemessen in 1 m Höhe aufweisen. Die offene, nicht überbaute, Baumscheibenfläche muss
jeweils mindestens 1,5 x 1,5 m betragen. Die Pflanzgruben sind mit einem strukturstabilen,
tragfähigen Baumpfl anzsubstrat zu verfüllen.
Entlang der nördlichen Begrenzung des Sondergebietes wird die mit dem Baukörper einzu-
haltende Mindestabstandsfläche von 34 m Breite durchgehend als private Grünfläche bst-
gesetzt. Hierdurch wird eine Befestigung und etwaige Nutzung als Lager- oder Abstellfläche
und hieraus resultierende Beeinträchtigungen der angrenzenden Wohnbebauung (Gartenflä-
chen) vermieden. Zudem kann hierdurch eine landschaftsgerechte Eingrünung des Baukör-
pers zu den angrenzenden Gartenflächen hin eneicht werden. Die private Grünfläche sollte
daher vollflächig mit standortgerechten Laub- und Nadelgehölzen bepflanzt werden. Für die
Bepflanzung sollten folgende Gehölzarten verwendet werden: Liguster, Roter Hartriegel,
Holunder, Hundsrose, Heckenkirsche, Weißdorn, Haselnuss, Stechpalme, Kornelkirsche,
Eberesche, Hainbuche, Eibe.
Die im Bereich des Sondergebietes festgesetzten Anpflanzungen sollten im Zuge des Bau-
genehmigungsverfahrens, durch Vorlage eines Begrünungsplanes mit der Fachabteilung der
Stadt Rheine verbindlich abgestimmt und die Herstellung mit der Abnahme des Bauvorha-
bens nachgewiesen werden.
Ausgleichsmaßnahmen
Gemäß der im BauGB für die Bauleitplanung geregelten Naturschutzrechtlichen Eingriffsre-
gelung, ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen
Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren (g 1a Abs. 3 BauGB).
lm vorliegenden Fall werden gegenüber der bereits bestehenden Bebauung und Nutzung
innerhalb des Plangebietes keine weitergehenden oder zusätzlichen Eingriffe in Natur und
Landschaft vorbereitet. Der Versiegelungsgrad innerhalb des Sondergebietes beträgt heute
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bereits ca. 80 % und entspricht damit in etwa der im SO-Gebiet festgesetzten Grundflächen-
zahl. In den als Mischgebiet (Ml) ausgewiesenen Teilen des Geltungsberciches entsprechen
die Festsetzungen des Bebauungsplanes weitestgehend der vorhandenen Bausubstanz
bzw. dem vor der Aufstellung des Bebauungsplanes bereits zulässigen Maß der baulichen
Nutzung gem. S 34 BauGB. Die im Bebauungsplan ausgewiesene Straßenverkehrsfläche
entspricht den Abmessungen der derzeitigen öfbntlichen Verkehrsfläche der Salzbergener
Straße.
Für diesen Bebauungsplan sind daher insgesamt keine naturschutzrechtlichen Kompensati-
onsmaßnahmen erforderlich.
Der Eingriff in den derzeit noch vorhandenen Baumbestand im Bereich des Sondergebietes
wird teilweise durch die Auflage von Ersatzanpflanzungen nach den Bestimmungen der Sat-
zung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Rheine ausgeglichen. Der Baumschutz-
satzung unterliegen die vorhandenen Laubbäume mit einem Stammumfang von mehr als 80
cm, gemessen in 1 m Höhe, mit Ausnahme von Obstbäumen, Birken und Pappeln. lm Bau-
genehmigungsverfahren ist der Antrag auf Ausnahme von der BaumschuEsatzung für die zu
beseitigenden, geschütäen Bäume zu stellen. Des Weiteren wird mit den im Bereich der
Stellplatzfläche des Sondeqebietes festgesetzten Baumanpflanzungen (1 Stück/6 Stellplät-
ze) der Verlust von Gehölzbestand kompensiert.

l

I
6.2.5 Dansteltung der',hichtigsten andenreitigen Lösungsvorschläge
Andenreitige Lösungsvorsc müssen sich am Geltungsbereich und der Zielsetzung des
Bebauungsplanes sowie planungsrechtlichen VorausseEungen und räumlichen Gege-
benheiten orientieren. Die bestehende Planung ist eng auf das am Standort projektierte
Nahversorg ungszentrum
sonderen Erfordernisse

der dafür notwendigen Flächenbereitstellung und auf die be-
!s lmmissionsschutzes abgestimmt. Es bestehen daher dezeit

keine andenreitigen Lösur

6.2.6 Beschreibung
kungen

verbleibenden erheblich nachteiligen Umweltauswir-

Erheblich nachteilige Umvl:ltauswirkungen sind, unter Berücksichtigung der oben dargestell-
ten Verminderungs- und men, nicht zu enrarten, da gegenüber dem heutigen
Zustand voraussichtlich kfine wesentlichen zusätzlichen Beeinträchtigungen für die Schutz-
gtrter oder den alt entstehen werden.

6.3

6.3.1

Zusätzliche

Darstellung
ben

Bezüglich der Luftqualitätbal. der für den Planbereich relevanten Schadstoffbelastungen
insbesondere aus dem dic
gener Straße, liegen keine

Straßenverkehr auf der den Planbereich querenden Salzber-
Untersuchungen oder näheren Angaben vor. Es ist jedoch davon

auszugehen, dass die
da nicht enarartet wird.

diesbezüglich keine erheblichen Auswirkungen haben wird,
sich durch das Vorhaben die bereits hohe Verkehrsmenge rele-

vant erhöhen könnte.
Weitere Schwierigkeiten si d bei der Zusammenstellung der Angaben nicht aufgetreten.

rben

'Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Anga-

geplanten illaßnahmen zur Ubenrachung der planbe-
rn Umweltauswirkungen

6.3.2 Beschreibung
dingten erheblicl

Die planbedingten erhebli<ten Umweltauswirkungen werden zum einen durch die zuständi-
gen Fachabteilungen der und zum anderen durch die zuständigen Umwelt-
fachbehörden, wie das St atliche Umweltamt Münster und die zuständigen Fachbehörden
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auf der Ebene der Kreisvenraltung Steinfurt und der Bezirksregierung Münster, im Rahmen
ihrer gesetzlichen Aufgabenerfüllung überwacht.
Hinsichtlich der im Geltungsbereich durchzuführenden Begrünungsmaßnahmen und Ersatz-
anpflanzungen, wird die Durchführung und Erhaltung durch die Fachabteilung Grünflächen
und die Bauordnung beim Fachbereich Planen und Bauen der Stadt Rheine kontrolliert.
Die Übenrvachung emissionsbedingter Auswirkungen und die Auflage erforderlicher lmmissi-
onsschutzmaßnahmen, erfolgt bei Neu- und Umbaumaßnahmen im Rahmen der Bauge-
nehmigungsverfahren durch die hierfür zuständige Fachbehörde, das Staatliche Umweltamt
Münster und wird auch durch die Bauordnung der Stadt Rheine überprtrft. lm vorliegenden
Fall sind insbesondere die erforderlichen lmmissionsschutzmaßnahmen bei der Planung und
Genehmigung und dem Betrieb des projektierten ,,Nahversorgungszentrums" zu beachten,
um Beeinträchtigungen der angrenzenden WohnnuEungen zu vermeiden.
Außerdem ist die Durchführung der Bebauungspläne aber auch im Hinblick auf solche Um-
weltauswirkungen zu übenrachen, die alar im Umweltbericht und damit bei den planeri-
schen Entscheidungen bedacht worden sind, bei denen aber gewisse Prognoseunsicherhei-
ten bestehen. Die Gefahr, dass die der Bewertung dieser Umweltauswirkungen zugrunde
liegenden Prognosen fehlschlagen können, besteht in dem hier anstehenden Fall vor allem
hinsichtlich der Lärmbeeinträchtigungen.
Sofern hinsichtlich der Verkehrslärmimmissionen Lärmbeschwerden betroffener Anwohner
eingehen oder andere Anzeichen für eine erhebliche Steigerung der Verkehrsmenge und der
Lärmentwicklung vorliegen, sind durch die Verkehrsabteilung der Stadtverwaltung Verkehrs-
zählungen oder eventuell auch Lärmmessungen zu veranlassen und geeignete Abhilfemaß-
nahmen zu prüfen. Grundsätzlich ist hierfür auch das Instrument der turnusmäßigen Aktuali-
sierung der städtischen Verkehrsentwicklungsplanung zu nutzen.
Nachteilige Umweltauswirkungen, die erst nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes entste-
hen oder bekannt werden und die deshalb nicht Gegenstand der Abwägung sein konnten,
können aber nicht systematisch und flächendeckend durch die Stadt Rheine permanent ü-
benrvacht und erfasst werden. Da die Stadt Rheine keine umfassenden Umweltübenua-
chungs- und Beobachtungssysteme betreibt und auch aus finanziellen Gründen nicht auf-
bauen kann, ist sie auf entsprechende Informationen der zuständigen Umweltfachbehörden
angewiesen, die ihr etwaige Erkenntnisse über derartige unvorhergesehene nachteilige
Auswirkungen auf die Umwelt zuleiten müssen.

6.3.3 Zusammenfassende Danstellung des Umweltberichts
Mit dem Bebauungsplan wird ein bereits bebautes, ca. 11.500 m2 großes Gelände beider-
seits der Salzbergener Straße (B 65) im zentrumsnahen StadtteilWietesch der Stadt Rheine
überplant. Der Standort gehört zur Hauptgeschäftslage des Stadtteiles, die von kleineren
Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben entlang der Salzbergener Straße gekennzeich-
net ist. Ansonsten ist der Planbereich übenriegend von Wohnbebauung und zugehörigen
Gartenflächen umgeben.
Für den nördlich der Salzbergener Straße liegenden Teil des Geltungsbereiches, der derzeit
noch von zwei Firmen des Klima-, Heizung-, Sanitärgewerbes und einem Handel mit Forst-
und Gartengeräten genutzt wird, wird ein ,,Sondergebiet für den großflächigen Einzelhandel"
ausgewiesen. Hier soll ein Lebensmitteldiscounter mit maximal 900 m2 Verkaufsfläche sowie
ein Getränkemarkt mit maximal 500 m2 Verkaufsfläche und eine Parkplatzfläche für etwa 88
Fahrzeuge errichtet werden. Vorrangiges Ziel des Bebauungsplanes ist es, die Verlagerung
und Vergrößerung des derzeit an der Südseite der Straße bestehenden Lebensmitteldis-
counters in das neu festgesetzte Sondergebiet vorzubereiten, da an dem bisherigen Standort
keine weitere Entwicklungsmöglichkeit mehr besteht. Für die weiteren Bereiche des Bebau-
ungsplanes wird im wesentlichen die derzeit bereits bestehende und langfristig gewachsene
Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe unverändert beibehalten.
Die Umweltprüfung hat insgesamt ergeben, dass sich aus der Umsetzung der Planung vor-
aussichtlich keine wesentlichen neuen oder zusätzlichen Beeinträchtigungen für die Schutz-
gttter von Natur und Landschaft sowie für Kultur- und Sachgüter und auf das Wirkungsgefü-
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ge dieser Schutzgüter ergeben werden, da der Planbereich bereits seit langem weitgehend
bebaut oder versiegelt ist und insgesamt keine bedeutsamen ökologischen Funktionen auf-
weist.
Für die im unmittelbaren Nahbereich wohnenden und arbeitenden Menschen können aus der
Realisierung des Nahversorgungszentrums jedoch Beeinträchtigungen, insbesondere durch
zusätzliche Lärmeinwirkungen resultieren. Bei der Enichtung des geplanten Nahversor-
gungszentrums ist daher besonders auf die Einhaltung der erforderlichen und im Bebau-
ungsplan detailliert festgesetzten Lärmschutz- und Minderungsmaßnahmen zu achten, um
Beeinträchtigungen der angrenzenden Wohnbebauung zu vermeiden. lm übrigen sind weite
Teile des Bebauungsplanes durch den dichten Straßenverkehr auf der Salzbergener Straße
in erheblichem Maße durch Lärm- und Schadstoffemissionen vorbelastet. Aufgrund der be-
reits hohen Verkehrsdichte und der Tatsache, dass der Lebensmitteldiscounter - wenn auch
in deutlich geringerer Größe - schon seit langem an der Südseite der Salzbergener Straße
existiert, wird nicht enrartet, dass die Verkehrsmengen auf der Salzbergener Straße und die
daraus resultierenden lmmissionsbelastungen mit Errichtung des geplanten Nahversor-
gungszentrums merklich ansteigen. Erhebliche Auswid<ungen auf das Umfeld des Bebau-
ungsplanes werden also nicht befürchtet.

7. ErgänzendeFeststellungen

Der Stadt Rheine entstehen Ourcif, die Umsetzung des Bebauungsplanes Nr. 144,
Kennwort: ,,Goethestraße/Schillefstraße" keine Kosten, da alle Erschließungsanlagen
bereits vollständig ausgebaut sirid; auch alle notwendigen Infrastruktureinrichtungen
sind in der Umgebung des tes vorhanden.

8. Umsetzung und

Besondere bodenord nende inahmen, z.B. ein Umlegungsverfahren, ist zur Reali-
sierung des Nahversorgu rtrums nicht notwendig, vielmehr obliegt die Realisie-

dem Lebensm itteld iscou ntbetreibers und dem Eigen-rung der Verhandlung zwi
tümer der Flächen im nördli Geltungsbereich des Bebauungsplanes.

Rheine, 18. September 2006

Stadt Rheine
Die Bürgermeisterin

In Vertretung

Dr. Ernst Kratzsch
Erster Beigeordneter


